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1. Einleitung  

Mein Interesse zur vorbenannten Thematik besteht bis zum heutigen Zeitpunkt, da mein 

Mann und ich vor Einführung des § 238 StGB selbst einmal Belästigungen eines uns 

zunächst fremden Mannes ausgesetzt waren. Dieser Mann suchte die Nähe unseres 

Hauses auf, hinterließ Zettel im Briefkasten und nahm weitere störende Handlungen 

vor. Die Vorstellung, dass in der Nacht eine Person um unser Haus schleicht, die mög-

licherweise gewalttätig werden könnte, löste bei mir Unbehagen aus. Zu diesem Zeit-

punkt war der § 238 StGB noch nicht in das Strafgesetzbuch aufgenommen worden. Die 

Polizei hatte zum damaligen Zeitpunkt keine Interventionsmöglichkeiten bei Nachstel-

lungen, die keinen Straftatbestand des StGB oder Ordnungswidrigkeit nach dem OWIG 

erfüllten sowie keine Annahmen von Gefahren für u.a. Leib oder Leben einer Person 

begründeten. Das am 01.01.2002 in Kraft getretene Gesetz zur Verbesserung des zivil-

rechtlichen Schutzes bei Gewalttaten und Nachstellung (GewSchG) gibt Opfern die 

Möglichkeit auf zivilrechtlichem Wege einstweilige Verfügungen durch das Gericht zu 

erwirken. Von dieser Möglichkeit haben wir zum damaligen Zeitpunkt keinen Gebrauch 

gemacht. Hätten wir beispielsweise ein gerichtliches Annäherungsverbot gegen den 

Stalker1 erwirkt, so wäre jeder Verstoß dagegen eine Straftat nach § 4 GewSchG, den 

wir hätten anzeigen können. Im GewSchG waren zum damaligen Zeitpunkt bereits die 

unzumutbaren Belästigungen durch Nachstellung aufgenommen worden. Unser Prob-

lem löste sich dann aufgrund eines anstehenden Umzuges von allein. 

Weiterhin habe ich als Polizeibeamtin den Leidensdruck einiger Opfer wahrgenommen, 

welcher vor Einführung des GewschG und des § 238 StGB vorhanden war, weil hier in 

vielen Fällen keine Hilfe erfolgen konnte. Die Problematik der bestehenden Gesetzeslü-

cke wurde hier besonders deutlich. Aktuell wurde mein Interesse, insbesondere auf-

grund des folgenden und bisher deutschlandweit einmaligen Beschlusses, erneut her-

vorgerufen. Der folgende Fall wurde aufgrund des GewSchG entschieden.  

Am 14.3.2013 erschien ein Zeitungsartikel “Stalker kommt hinter Gitter“.2 Erstmalig 

in der Rechtsgeschichte verhängte der Familienrichter des Amtsgerichts Bielefeld, Herr 

Bünemann, ggü. einem Stalker 720 Tage Ordnungshaft. Vorausgegangen war, dass sich 

eine Frau nach einem Jahr Beziehung im Januar 2012 von ihrem Partner getrennt hatte 
                                                 
1 Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im folgenden Text das Wort „Stalker“ benutzt, welches im englischen geschlechtsneutral 
ist. In der deutschen Sprache wird meist der „Stalker“ als maskuline und die „Stalkerin“ als feminine Form benutzt. Bei dieser 
Ausarbeitung werden beide Geschlechter im Kontext beschrieben und als „Stalker“ benannt. Weiterhin wird im folgenden Text auf 
die Nennung beider Geschlechter verzichtet aber beide Geschlechter angesprochen oder beschrieben, wenn u.a. von dem Leser, dem 
Opfer oder dem Täter gesprochen wird. 
2 Vgl. Westfalen Blatt (Herforder Kreisblatt ) Nr. 62 vom 14.3.2013, siehe Anlage 1 
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und im Mai unmissverständlich darauf hinwies sowie den Kontakt gänzlich einstellte. 

Nach ihrem Umzug und dem Herausfinden der neuen Telefonnummer, begann der 

Mann Ende Mai 2012 mit dem Telefonterror an der Wohnanschrift der Bielefelderin. 

Weiterhin blockierte der Täter durch dauernde Telefonanrufe die Leitungen des Arbeit-

gebers. Die Geschädigte ließ an beiden Telefonanschlüssen Fangschaltungen legen, die 

insgesamt über 3000 Anrufe registrierten. Im Juni 2012 wurde dann durch das Famili-

engericht Bielefeld u.a. eine Kontaktsperre erlassen, die der Mann missachtete und den 

Terror so fortsetzte, dass er der unter Spinnenphobie leidenden Frau, eine Vogelspinne 

in einem Plastikkasten an der Wohnungstür hinterließ. Diese Spinne hatte er als Ge-

schenk verpackt und mit einer Karte versehen. Aufgrund der Verstöße erließ Richter 

Bünemann im September 2012 den Beschluss über 90 Tage Ordnungshaft. Der Täter 

akzeptierte den Beschluss, verstieß weiterhin gegen die richterlichen Verbote und rief 

sein Opfer erneut mindestens drei Mal aus der JVA an. Daraufhin erließ Bünemann 

weitere 630 Tage Ordnungshaft. Das Oberlandesgericht folgte dieser Rechtsauffas-

sung.3 In diesem Sachverhalt wurde der Täter gem. des Straftatbestands § 238 StGB 

„Nachstellung“ und weitere Straftatbestände angeklagt. Das Verfahren wurde zwi-

schenzeitlich ausgesetzt und der Täter wird derzeit neu angeklagt, um die hinzukom-

menden Taten, die der Täter aus der der JVA heraus begangen hat, ebenfalls zu erfas-

sen.  

Aufgrund der begrenzten Rahmenbedingungen für meine Bachelorarbeit kann ich nicht 

auf die gesamte Komplexität dieses Themenbereiches eingehen und werde die Ausfüh-

rungen zweiteilen. Im ersten Teil werde ich die Phänomenologie der Nachstellung unter 

Bezugnahme folgender Punkte darstellen, um den Leser in die Thematik einzuführen: 

Ich beginne mit Begriffserklärungen, daran schließt sich die kriminalpolitische Bedeu-

tung von Stalking und ein Überblick zur Rechtslage des GewSchG sowie des § 238 

StGB mit Hintergründen und Kritikpunkten an. Weiterhin gehe ich auf die PKS und die 

Strafverfolgungsstatistik ein. Weitere Beachtung finden die Opfer und die Täter. An-

schließend stelle ich Tathandlungen der Nachstellung und die daraus resultierenden 

Folgen für die Opfer dar und bilde die bisher bekanntesten Studien ab. Im Anschluss 

gebe ich einen Überblick zu polizeilichen Interventions- sowie Präventionsmöglichkei-

ten und stelle die Studie zur Wirksamkeit von Anti-Stalkinggesetzen vor. Im zweiten 

Teil werde ich die Auswahl der Forschungsmethode sowie die Vorüberlegung und 

                                                 
3 Siehe auch Westfalen Blatt (Herforder Kreisblatt) Nr. 62 vom 14.3.2013, Anlage 1, vgl. http://www.rp-online.de . vom 25.3.2013, 
Aussage des Opfers in Anlage 17. 
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Durchführung der Experteninterviews abbilden und beschreiben. Die Auswertung er-

folgt in einer tabellarischen Gegenüberstellung der einzelnen Aussagen und führt zur 

dargestellten Erkenntnis, welches zum Fazit und Abschluss meiner Arbeit überleitet. 

Die Einführung des Anti-Stalking-Paragraphen erfolgte vor gerade sechs Jahren. Vor 

dem Hintergrund meiner gemachten Erfahrungen, den Überlegungen und Betrachtungen 

zur o. g. Thematik führten diese zum Titel meiner Bachelorarbeit und zu folgenden Fra-

gen: 

Wurde durch die neue Rechtslage ein wirksamer Schutz für die Opfer von 

Stalking erreicht? 

Was führt zu der hohen Einstellungsquote des § 238 StGB und in welchem  

 Kontext steht dies zur polizeilichen Arbeit? 

Im Rahmen dieser Ausarbeitungen und Auswertungen beabsichtige ich hierzu Antwor-

ten zu finden. Mein Hauptaugenmerk liegt auf der Beantwortung der ersten Frage. 

2. Phänomenologie 

2.1 Allgemeine Angaben 

2.1.1 Begriffserklärung Stalking 

Zur Einführung in die Thematik und zum besseren Verständnis ist zunächst zu klären, 

wie Stalking4 zu definieren ist und was der Begriff umfasst.  

Stalking stammt vom Verb „to stalk“ ab und bedeutet übersetzt „heranpirschen“. In der 

Jägersprache wir es auch als Ausdruck für „jagen“ oder „hetzen“ verwendet bzw. als 

einen Tritt (Spur) verfolgen und das Wild zu umschleichen bezeichnet.5 

Stalking setzt sich aus einem breiten Spektrum von Verhaltensweisen zusammen, daher 

ist es schwierig den Begriff Stalking eindeutig zu definieren. Aufgrund dieser Tatsache 

gibt es in den verschiedenen Ländern auch keine einheitliche Definition dazu. Es gibt 

keine klar beschriebene Tathandlung. Es geht vielmehr um einen Verhaltensprozess, der 

sich in der Interaktion zwischen dem Täter und seinem Opfer widerspiegelt. Die Verhal-

tensweisen des Täters werden erst mit der Opferreaktion, die in der Regel Angst und 

Furcht beinhalten oder deren Folgen (u.a. Schlaflosigkeit, Rückzug aus der Öffentlich-

keit, PTBS, Suizidgedanken) zum Stalking. Eindeutig ist jedoch, dass ein einseitiger 

Kontaktwunsch des Täters besteht, den der Gegenpart nicht oder nicht mehr wünscht.6  

Es gibt unterschiedliche klinisch-wissenschaftliche und juristische Definitionen für 

                                                 
4 Im nachfolgenden Text wird von Stalking oder von Nachstellung gesprochen. Nachstellung ist das deutsche Wort für Stalking. 
5 Siehe www.stalkingforschung.de, Gewalt im sozialen Nahraum III, Schröder, 2oo9.   
6 Siehe LAFP NRW, Handreichung für polizeiliche Fortbildung und Praxis: Stalking-Phänomenologie, Intervention,  Prävention, 
2007, Stalking,  Hoffmann, 2006 , Stalking! Verfolgung, Bedrohung, Belästigung, Dreßing / Gass, 2005. 
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Stalking, die bisher nicht vereinheitlicht werden konnten. Der amerikanische Wissen-

schaftler J. Reid Melloy hat einen ersten klinisch-wissenschaftlichen Definitionsversuch 

des Stalkings entwickelt, der Stalking als ein beabsichtigtes, böswilliges und wiederhol-

tes Verfolgen, Belästigen oder Bedrohen einer anderen Person bezeichnet, das deren 

Sicherheit bedroht.7 

Hans-Georg W. Voß, der an der technischen Universität Darmstadt das erste For-

schungsprojekt in Deutschland zum Thema „Stalking“ durchgeführt hat, definiert: 8 

„Unter Stalking verstehen wir das willentliche und wiederholte Verfolgen oder Beläs-

tigen einer Person, deren physische und/oder psychische Unversehrtheit und Sicher-

heit dadurch bedroht wird. Es handelt sich somit um ein psychologisches Konstrukt, 

das durch Handlungen gekennzeichnet ist, die eine Schädigung der betroffenen Per-

son zur Folge haben und die dementsprechend als unerwünscht wahrgenommen 

werden; sie bewirken bei dem Opfer in der Regel Angst, Sorge oder Panik.“9  

2.1.2 Begriffserklärung „Täter“ / „Opfer“  

„Täter ist derjenige, der eine Straftat begeht. Er kann die Straftat selbst (unmittelbare 

Täterschaft), durch einen anderen (mittelbare Täterschaft) oder mit einem anderen 

gemeinschaftlich (Mittäterschaft) begehen.“10 

In der PKS wird das Opfer wie folgt definiert: 

„Opfer sind natürliche Personen, gegen die sich die mit Strafe bedrohte Handlung 

unmittelbar richtete.“11  

2.1.3 Begriffserklärung „Opferschutz“ / „wirksamer Schutz“ 

„Opferschutz“ ist die Gesamtheit der gesetzlichen Bestimmungen und Maßnahmen, 

die die rechtliche Stellung der Opfer von Straftaten verbessern sollen.12 

Im Rahmen der Diskussionen zum Erlass eines Straftatbestandes in Deutschland wurde 

von den verschiedenen Institutionen u.a. den Opferschutzorganisationen ein wirksamer 

Schutz für die Opfer gefordert und bedarf daher einer Erläuterung. 

Im Duden sind lediglich die einzelnen Wortbedeutungen wirksam und Schutz vorhan-

den und werden wie folgt definiert.  

„Wirksam“ ist etwas, wenn es bei jemandem etwas erzielt oder etwas beeinflusst. 

Die Synonyme für Wirksamkeit sind u.a. Erfolg oder Effektivität.  
                                                 
7  Siehe Gewalt im sozialen Nahraum III, Schröder, 2oo9. 
8  Siehe www.stalkingforschung.de . 
9 Zitat aus Stalking-Möglichkeiten und Grenzen der Intervention, Bettermann / Fenders, 2004, S. 37. 
10 Zitat entnommen: http://www.rechtswoerterbuch.de . 
11 Definition entnommen aus PKS 2011 für die BRD. 
12 Entnommen aus www.Duden.de , Duden 2013. 


